
 

  
 

Kooperation  
Wasserverband Gifhorn  

 

   

 Freiwillige Vereinbarungen für Frühjahr 2023 Information 01/2023 
Parsau, 11.01.2023 

 

 Auf der Sitzung des Kooperationsausschusses am 30.11.2022 wurden die Freiwilligen Vereinbarungen 
für das Frühjahr 2023 beschlossen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.  

Bitte beachten Sie die Abgabefrist: 31. Mai 2023. 

 

 Freiwillige Vereinbarungen Frühjahr 2023 Ausgleichsbetrag 

1. Gewässerschonende Gülleaufbringung 

mittels Schleppschuh in stehende Bestände 

mittels Strip-Till- oder Scheibeninjektion 

 

45 €/ha 

66 €/ha 

2. Einsatz N-stabilisierter Mineraldünger zu Hackfrüchten 80 €/ha 

3. Bodenruhe nach der Raps- bzw. Leguminosenernte vor Wintergetreide 

(nur im WSG Wedelheine, aufgrund der WSG-Verordnung) 
64 €/ha 

4. Grundwasserschutzorientierter Einsatz von PSM in Mais 50 €/ha 

5.  Nachsaat von Grasflächen 30 €/ha 
 

 

 Die Umsetzung von Freiwilligen Vereinbarungen, die zur Verbesserung der Nitratgehalte im Grundwas-
ser und Minderung der Pflanzenschutzmittelausträge führen sollen, ist nach wie vor hoch. Jährlich ste-
hen für die Trinkwassergewinnungsgebiete des Wasserverbandes Gifhorn 443.312 € zur Verfügung und 
werden durch die Landwirte vollständig abgerufen. 

Mit der Düngeverordnung, den Roten Gebieten, dem Niedersächsischen Weg und der neuen EU-Agrar-
politik ändern sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft massiv. Hinzu kommen 
stark gestiegene Preise für Betriebsmittel und ständig schwankende Produktpreise. Das alles muss in 
den Kalkulationen für die Vereinbarungen berücksichtigt werden, wird aber durch die landesweiten 
Vorgaben zur Umsetzung Freiwilliger Vereinbarungen zusätzlich reguliert. 

Der Kooperationsausschuss hat beschlossen, dass weiterhin ein einheitliches Maßnahmenangebot für 
Rote Gebiete und nicht Rote Gebiete umgesetzt werden soll. 

 

 

Detailübersicht der Trinkwasserschutzmaßnahmen 

Trinkwasserschutzmaßnahme Auszug der Bewirtschaftungsauflagen 

Gewässerschonende  

Gülleaufbringung 

▪ Ausbringung mit Schleppschuhverteilern oder Injektoren in stehende Bestände. 

▪ Ausbringung im Strip-Till-Verfahren vor der Saat. 

▪ Verzicht auf die Gülle/-Gärrest-Ausbringung bis zum 01.03., zu Mais bis zum 01.04.. 

▪ Keine Förderung der Ausbringung von Gärresten aus 100% landwirtschaftlicher Biomasse. 

▪ Es sind nur Flächen von Betrieben förderfähig, die organische Dünger in eine  

Biogasanlage liefern. 

▪ Ausgleichsbetrag: 45- €/ha (Schleppschuh) / 66 €/ha (Scheiben-Injektion in den Be-
stand; Strip Till 
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Einsatz N-stabilisierter Mi-
neraldüngung zu Hack-
früchten 

▪ Die N-Startdüngung ist mit stabilisierten Düngern vorzunehmen. 

▪ Eine Ergänzungsdüngung mit nicht-stabilisierten Düngemitteln kann nach dem 15.06. er-

folgen. 

▪ Die Gesamt-N-Düngung muss zu mind. 70% aus stabilisierten N-Düngern erfolgen. 

▪ Bei Einsatz flüssiger N-Düngemittel und Zumischung eines Nitrifikationshemmstoffes sind 

folgende Mindestmengen einzusetzen: Piadin 3 l/ha, Vizura 2 l/ha, N-Lock 2 l/ha. 

▪ Bei nachfolgender Sommerung und Ernte vor dem 31.07. muss der Kartoffel eine Zwi-

schenfrucht oder es muss der Anbau von Winterraps folgen. Die Einsaat muss innerhalb 

von 10 Tagen nach der Ernte stattfinden. 

Ausgleichsbetrag: 80 €/ha 

Grundwasserschutz 
orientierter Einsatz von 
PSM in Raps (I.L) 

▪ Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden mit dem Wirkstoff Metazachlor. Für Informatio-
nen zur Anwendung alternativer Mittel wenden Sie sich an Ihre Gewässerschutzberater.  

▪ Ein Nachweis alternativer Herbizide ist über Kaufbelege bis zum 15.10. des  
Erntejahres dem WV GF vorzulegen.  

Ausgleichsbetrag: 64 €/ha 

Bodenruhe nach Raps- bzw. 
Leguminosenernte vor Win-

tergetreide 

Nur im WSG Wedelheine 
(aufgrund WSG-VO) 

▪ Einmalige flache Bodenbearbeitung, einmaliges Schlegeln der Rapsstengel, Walzen bzw. 

Strohstriegeln bis 7 Tage nach der Ernte erlaubt. 

▪ Keine N-Düngung zur Strohrotte bzw. zu nachfolgendem Wintergetreide bis zum 01.02. 

des Folgejahres. 

▪ Bodenbearbeitung frühestens ab dem 20.09. des Erntejahres erlaubt. 

▪ Bei einer Bodenbearbeitung der Feldränder darf diese Fläche nicht als Vereinbarungsflä-

che berücksichtigt werden und ist von der Vertragsfläche abzuziehen. 

Ausgleichsbetrag: 64 €/ha 

Grundwasserschutzorien-
tierter Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln in Mais 

▪ Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit den Wirkstoffen S-Metolachlor 
und Terbuthylazin. 

Ausgleichsbetrag: 50 €/ha 

Nachsaat von  

Grasflächen 

▪ Nachsaat der Flächen vom 01.04. bis 31.08. 

▪ Die Nachsaat der Grasflächen (auch Flächen mit FV „Extensives Feldgras“ oder FV „Le-

guminosenfreie Begrünung im Spätsommer“) erfolgt mit einer Schlitzdrillmaschine oder 

mit einer Technik, die ein Einarbeiten des Saatgutes gewährleistet. Nicht förderfähig ist 

die Ausbringung kleinerer Mengen Saatgut in Kombination mit der Ausbringung von mi-

neralischem Dünger. 

▪ Nicht kombinierbar mit Erschwernisausgleich und Agrarumweltmaßnahmen GL 1-5 

Ausgleichsbetrag: 30 €/ha 

        

 Sperrfristen für die Düngung  

 

Für die bald startenden Düngemaßnahmen ist eine Vielzahl von Sperrfristen für stickstoff- und phos-
phorhaltige Düngemittel zu beachten. Grundsätzlich gelten die bundesweit einheitlichen Fristen ge-
mäß Düngeverordnung und die zusätzlichen Regelungen für Rote Gebiete. Diese sind in der nachfol-
genden Tabelle aufgeführt. 
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 Grünes Gebiet Rotes Gebiet 

für Stickstoffdünger:  

(>1,5% N in TM) 
    

auf Ackerland 
ab Ernte der letzten Hauptfrucht 

 bis 31. Januar 

ab Ernte der letzten Hauptfrucht 

 bis 31. Januar 

bei Herbstdüngung zu Zwischenfrüchten, Raps 

oder Wintergerste 
1. Oktober - 31. Januar 1. Oktober - 31. Januar 

auf Grünland und mehrjährigem Feldfutterbau 1. November - 31. Januar 1. Oktober - 31. Januar 

Mist von Huf- und Klauentieren, Kompost, Pilzsub-

strat, Klärschlammerde und Grünguthäcksel 
1. Dezember - 15. Januar 1. November - 31. Januar 

für Phosphorhaltige Düngemittel:  

(über 0,5% P in TM) 
1. Dezember - 15. Januar 1. Dezember - 15. Januar 

 

 

Aktuell gelten noch die bisherigen Roten Gebiete mit Stand 2021/2022. Die Neufassung aus Herbst 2022 
gilt noch nicht. Wir informieren Sie, sobald sich an den Gebietsausweisungen etwas ändert. 

In den ausgewiesenen Wasserschutzgebieten sind zusätzlich die Regeln der einzelnen Wasserschutzge-
bietsverordnung und der Niedersächsischen Schutzgebietsverordnung zu beachten: 

 

 

Wasserschutzgebiete Groß 

Schwülper 

Hankens-

büttel 

Lüsche Schöne-

wörde 

Wedel-

heine 

Etten- 

büttel 

Ausbringen von Gülle, Gärresten, HTK           

auf Grünland  1. März 1. Februar 1. März ¹ 1. Februar 1. Februar 1. Februar 

zu Winterungen  1. März 1. Februar 1. März ¹ 1. Februar 1. Februar 1. Februar 

zu Sommerungen  1. März  1. März 1. März ¹  1. März  1. März 1. März ² 

Ausbringen von Kompost bei wesentl. Gehalten an verfügbarem Stickstoff (>10% lösl. N an Gesamt-N)  

zu Winterungen 1. Februar 1. Februar 1. Februar 1. Februar 1. Februar 1. Februar 

zu Sommerungen 1. März 1. März 1. März 1. März 1. März 1. März  

Ausbringen von Klärschlamm             

auf allen Kulturen verboten verboten verboten verboten verboten verboten 

Aufbringen von Stallmist             

auf Ackerflächen 16. Januar 16. Januar 16. Januar 16. Januar 16. Januar 16. Januar 

¹=genehmigungspflichtig 

      

²= zu Mais erst ab 01. Apr bzw. N-stabilisierte Dünger ab 15. Mrz 
   

 

 

 
Bei Fragen zu den geltenden Fristen oder zum Umgang mit den Inhalten der Schutzgebietsverordnun-
gen und Kooperationsvereinbarungen können Sie sich gerne an uns wenden. Zudem sind die Verord-
nungen im Internet unter https://wasserverband-gifhorn.de/unsere-wasserschutzgebiete/ abrufbar. 

 

 Ihre Ansprechpartner  

 

 

Sonja Besenroth 

Tel.:  05368-9706512 

Mobil:  0170-5616753 

besenroth@geries.de  

Steffen Buerke 

Tel.:  05368-9706515 

Mobil:  0151-50958881 

buerke@geries.de 
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